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RECHTSSATZUNGEN DES AMTES MURI : GUETERVERKAUF, EID DER UNTER¬
TANEN, SCHULDFORDERUNGEN

- Ohne Bewilligung des Abtes von Muri oder seiner Anwälte dürfen

die Bewohner weder Grundstücke des Gotteshauses , noch Erbschaf

ten und Lehensgüter versetzen , verkaufen , vertauschen oder

sonstwie verändern . Widrigenfalls soll der Abt die Güter an

das Gotteshaus ziehen und sie solange behalten , bis sie mit

dem gewöhnlichen Ehrschatz wieder empfangen werden.

- Alle die im Zwing und Bann Muri haushablich und wohnhaft sind,

sollen alle zwei Jahre beim Aufritt des Landvogtes [ in den

Freien Aemtern ] folgenden Eid schwören : des Gotteshauses Ehre,

Nutzen und Wohlfahrt zu fördern , dessen Schaden abzuwenden,

dem Abt gehorsam zu sein und Verunglimpfungen gegen Abt , Kon¬

vent und Gotteshaus getreulich anzuzeigen.

- Wird jemand von einem andern wegen Schulden oder anderer Dinge

angeklagt , soll zuerst der Ammann des Gotteshauses unter An¬

drohung einer Busse von 9 Batzen Recht bieten , in der Folge

der Landvogt mit einer Busse von 10 Pfund . Sollte es dazu kom¬

men , "dass mann denn eydt ergann lassenn wellte " ., soll zu¬
erst der Ammann des Gotteshauses den Eid und darauf der Unter-



vogt im Namen des Landvogtes den Eid fordern . Wird auch dieser

Forderung nicht stattgegeben , soll der Schuldige dem Gotteshaus

und dem Landvogt je 10 Pfund Busse bezahlen.
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